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Gemeinde Zierow

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Ziero/18/12402
öffentlich
13.04.2018
Carola Mertins

Bauleitplanung der Hansestadt Wismar
B-Plan Nr. 32/93 "Wohngebiet Ostseeblick in Hinter Wendorf" - 5. 
Änderung
Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Zierow

Sachverhalt:
Die Hansestadt Wismar stellt die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 „Wohngebiet 
Ostseeblick in Hinter Wendorf auf. 
Das Planungsziel besteht für den Teilbereich 1 in der Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen Nahversorger mit einer Verkaufsraumfläche von maximal 1.267 m2.
Im Teilbereich 2 der Änderung besteht das Ziel die Festsetzung zu Nebenanlagen soweit zu 
lockern, dass die Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den rückwärtigen Grundstücksteilen 
zulässig ist.

Das Planungsziel besteht in der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen 
sondergebietsrelevanten Nahversorgungsstandort innerhalb eines Sondergebietes Einzelhandel 
nach § 11 Abs. 2 BauNVO. Die bisherige Nutzung des Nahversorgers (Aldi) wird durch 
Vergrößerung der Verkaufsfläche intensiviert. Die Zufahrt ist im Bereich der bisherigen Zufahrt 
von der Zierower Landstraße vorgesehen. In den übrigen Bereichen sind Zufahrten unzulässig. 
Dies wird mit den Zielen zur Sicherung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs begründet. 
Die Gemeinde Zierow wird um Stellungnahme gebeten. 

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen beschließt zur Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 32/93 „Wohngebiet Ostseeblick in Hinter Wendorf“ – 5. Änderung weder Anre-
gungen noch Bedenken zu äußern. Planungen der Gemeinde Zierow werden durch diese 
Planungen nicht berührt. 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Satzung über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 der Hansestadt Wismar „Wohngebiet Ostseeblick in Hinter 
Wendorf'

Planungsziele 

Planungsziel

Geltungsbereich ____
der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 32/93 der 
Hansestadt Wismar
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Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Satzung – Entwurf
Originalunterlagen Protokollant
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1. Teilbereich
für das Sondergebiet
großflächigem Einzelhandel 

2. Teilbereich
für die M1, M2, M4 sowie
E-, R-, V- und W-Gebiete

HANSESTADT
WISMAR 

Gägelow

1. Teilbereich

Geltungsbereich 
der   5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 32/93 
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 Bebauungsplan Nr. 32 / 93 
 der Hansestadt Wismar 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über die Satzung
der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 
der Hansestadt Wismar 

künftig entfallende Darstellungen, hier: Gebäude (Einkaufsmarkt), 
Stellplätze, Einzelbaum 

 Legende 

HANSESTADT WISMAR

BEBBAUNGSPLAN NR. 32/93

3. ÄNDERUNG
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1. Teilbereich
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H > 3,50m ü Gehweg 
Lärmschutzmaßnahme
Lärmschutzwand (LSW)

LP
B 

III

LP
B 

IV

minOK       3,50m

OK       1,50mmin
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3.50m
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36,10

Gehrecht

Gehrecht

St

St

St

St

2

St

St

17
.7

22.15

41.15

28.7

61 Bus

Werbepylon
OK       7,00m max

WP

1.5

1.5

2

St
Aufschüttung- 

fläche
Lärmschutzwall

SO
EH

a

0,8

1,0

ART UND MAß DER 

maxFH       14,00m

SO - Sonstiges
Sondergebiet

(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

TH     /Attika  7,00m
max

Teilgebiete
mit lfd. Nr.

Art der Nutzung

GRZ-Grundflächenzahl

GFZ-Geschoßflächenzahl

Bauweise

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

BAULICHEN NUTZUNG

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

VERKEHRSFLÄCHEN

BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN, STELLUNG
BAULICHE ANLAGEN

a

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 und 23 BauNVO

Flächen für Aufschüttungen,
Zweckbestimmung: Aufschüttungsfläche

FLÄCHEN FÜR  AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN
Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB

Ein- und Ausfahrt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Abweichende Bauweise

Baugrenze

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
GRZ  0,8

GFZ  1,0

Par. 16 bis 21a BauNVO
Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

TH     /Attika 7,00m

maxFH      14,00m

maxOK        7,00m

minOK        1,50m

max

Erläuterung Rechtsgrundlagen
Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Sonstige Sondergebiete (gem. Par. 11 Abs. 2 BauNVO)
- großflächiger Einzelhandel

IIII....    FFFFEEEESSSSTTTTSSSSEEEETTTTZZZZUUUUNNNNGGGGEEEENNNN
Planzeichen

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

SO
EH

SSSSOOOONNNNSSSSTTTTIIIIGGGGEEEE    PPPPLLLLAAAANNNNZZZZEEEEIIIICCCCHHHHEEEENNNN

Mit Gehrechten zu belastende Flächen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen
- St = Stellplätze

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, hier: Wall und
Lärmschutzwand (LSW), i.V.m. Teil B - Text

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
hier: Lärmpegelbereich (LPB), i.V.m. Teil B - Text 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches über die Satzung
der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 
der Hansestadt Wismar 

Höhenbezugspunkt, hier: 36,10m ü DHHN92

Höhenlage über dem Bezugspunkt, im Zusammenhang mit OK

Höhe der Lärmschutzwand, hier:  > 3,50m ü Gehweg

min

Par. 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 24 BauNVO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 24 BauNVO

Par. 9 Abs. 7 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Gehrecht

Anpflanzgebot für Bäume, beispielhaft;
außerhalb / innerhalb der Baugrenze

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB
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IIIIIIII....    DDDDAAAARRRRSSSSTTTTEEEELLLLLLLLUUUUNNNNGGGGEEEENNNN    OOOOHHHHNNNNEEEE    NNNNOOOORRRRMMMMCCCCHHHHAAAARRRRAAAAKKKKTTTTEEEERRRR
vorhandene Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer

vorhandene Böschung 

vorhandener Zaun

vorhandene Gebüschfläche

Höhenangaben in Meter ü DHHN92

Bemaßung in Metern

künftig entfallende Darstellung, z.B. Baum

Werbepylon

Kennzeichnung der Steigung der Aufschüttung des Lärmschutzwalles 

Sichtdreieck

Bushaltestelle

IIIIIIIIIIII....    NNNNAAAACCCCHHHHRRRRIIIICCCCHHHHTTTTLLLLIIIICCCCHHHHEEEE    ÜÜÜÜBBBBEEEERRRRNNNNAAAAHHHHMMMMEEEE

Grundflächenzahl, GRZ hier: 0,8 als Höchstmaß
Geschoßflächenzahl, GFZ hier: 1,0 als Höchstmaß
Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Oberkante, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Oberkante, als Mindestmaß über Bezugspunkt

St

LPB III

LPB IV

Wall

LSW

36,10

H > 3,50m ü Gehweg  

WP

Bus

Darstellung der Planung (Gebäude und Stellplätze) 

 

Der  katastermäßige Bestand am …………...……. wird im Geltungsbereich als richtig dargestellt bescheinigt. 
 

 

 

Wismar, den ……………………………..                       ..............................................    

            Leiter des Fachdienstes Kataster- und Vermessung 

                                                                  des Landkreises NWM 

 

SATZUNG 
ÜBER DIE 5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 32/93 
DER HANSESTADT WISMAR  “WOHNGEBIET OSTSEEBLICK IN HINTER WENDORF“ 
GEMÄSS PAR. 10 BAUGB   
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 13. Dezember 2017 (GVOBl. M-V S. 331) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft 
der Hansestadt Wismar vom                     folgende Satzung über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
32/93 “Wohngebiet Ostseeblick in Hinter Wendorf“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) erlassen. 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 
…………….. . Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung 
im Stadtanzeiger am ………………….  erfolgt.  
In der Bekanntmachung wurde gemäß § 13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des 
Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen soll. In 
der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung im Bauamt während der Dienstzeiten in 
der Zeit vom ………………… bis zum …………………. unterrichten und äußern kann. 

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 
 
 
2. Die Bürgerschaft hat am …………..………. den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 

im  Verfahren nach § 13a BauGB und die dazugehörige Begründung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt.  

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 
 
 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind  mit Schreiben vom ………………… zur 

Abgabe einer Stellungnahme zu den Entwürfen aufgefordert worden. 
 

Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 
 
 
4.  Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 

und dem Text (Teil B), den örtlichen Bauvorschriften sowie der Entwurf der Begründung haben in der Zeit 
vom ……………….  bis zum ………………. während der Dienststunden gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können und dass n ic h t fristgemäß abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, wenn die Hansestadt 
Wismar deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung is t ,  du rc h  Veröffentlichung im Stadtanzeiger am 
……………… ortsüblich bekanntgemacht worden. Mit der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, 
dass von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB im Verfahren nach § 13 Abs. 3 
BauGB abgesehen wird.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der 
Auslegung unterrichtet.  

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 
 
 
5. Die Bürgerschaft hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden am …………………..  geprüft. Das 
Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 
 
 
6. Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung baulicher Anlagen wurde am 
………………………  von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen.  

 Die Begründung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 wurde durch Beschluss der Bürger-
schaft vom ………………….. gebilligt.  

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 

 

 
7.   Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) und den 

örtlichen Bauvorschriften, wird hiermit ausgefertigt. 
 

Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    
                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 
 
 
 
 
8. Der Beschluss der Satzung über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 durch die Bürgerschaft 

sowie die Stelle, bei der der Plan  auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen 
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im Stadtanzeiger 
am ................................... ortsüblich bekanntgemacht worden.  
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen 
worden. Auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) ist hingewiesen worden. 
Die Satzung über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 32/93 ist mit der Bekanntmachung in Kraft 
getreten. 

 
Hansestadt Wismar, den                                                                                            ..................................    

                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 
 

 

  
TEILBEREICH 2 (TB 2)  –  ZUR REGELUNG DER NEBENANLA GEN IN DEN M1-, M2-, M4-, E-, R-, V- und  
W-GEBIETEN  

 
1. GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO un d § 23 Abs. 5 BauNVO) 
Für die Gebiete M1, M2, M4 und E-, R-, und W-Gebiete  
 

1.1 Nebenanlagen zur Kleintierhaltung sind nur in den Gebieten M1, M2 und M4 zulässig.  
 

1.2 In den Gebieten M1, M2 und M4 sowie in den E-, R-, V- und W-Gebieten sind zulässige Nebenanlagen 
nach § 14 BauNVO im rückwärtigen Grundstücksbereich auch außerhalb der Baugrenze zulässig.  
 

1.3 Die straßenseitige Baugrenze darf nur für die Nebenanlagen zur Einhausung bzw. Einfriedung der 
Standorte für Müllbehälter überschritten werden.  

 
 
 
 

 
1   Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ Teil 1 und Teil 2 ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu bezie-
hen. Sie kann zudem beim Baumt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1,  
23966 Wismar, eingesehen werden. 
 
 

  

 
6.  BAULICHE UND SONSTIGE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ V OR SCHÄDLICHEN UMWELT-

EINWIRKUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
6.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Zum Schutz vor Verkehrs-/Stellplatzlärm aus dem Sondergebiet Einzelhandel für angrenzende Wohn-
bebauung sind aktive Lärmschutzmaßnahmen an der nördlichen Grenze des Plangeltungsbereiches 
erforderlich. 
 

6.1.1 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes (SO-EH) ist auf den dafür festgesetzten Flächen an der nörd-
lichen Grundstücksgrenze mit der Bezeichnung Lärmschutzwand (LSW) eine 3,50 m hohe Lärm-
schutzwand über dem unteren Bezugspunkt zu errichten. Die Lärmschutzwand ist durchsichtig, z.B. 
durch Verwendung von Plexiglas…, herzustellen. Für transparent ausgeführte Lärmschutzwände sind 
wirksame Maßnahmen gegen Vogelschlag (z.B. sichtbare Markierungen oder Verwendung von Spe-
zialgläsern wie „Ornilux“) zu verwenden. Sofern die Lärmschutzwand nicht durchsichtig hergestellt 
wird, ist diese als begrünte Lärmschutzwand (vollflächig begrünt) herzustellen. Das Mindestschall-
dämmmaß für die Lärmschutzwand ist größer/gleich 25 dB sowie einem Flächengewicht von mindes-
tens 15 kg/qm herzustellen. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage der Lärmschutzwand gilt die 
Höhenlage des Bezugspunktes für das Gebiet SO-EH. 

 
6.1.2 Innerhalb der gesondert umgrenzten Fläche für den Lärmschutzwall ist der vorhandene Wall (Auf-

schüttungsfläche) als zu berücksichtigende Lärmschutzanlage mit einer Höhe von mindestens 1,50 m 
über dem Bezugspunkt im Norden bis mindestens 3,50 m und maximal 4,00 m über dem Bezugspunkt 
im Süden über dem festgesetzten Bezugspunkt zu sichern. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage 
der Lärmschutzanlage gilt die Höhenlage des Bezugspunktes für das Gebiet SO-EH von 36,10 m 
DHHN 92. 

 
6.2 Passive Schallschutzmaßnahmen 
6.2.1 Zum Schutz von Aufenthaltsräumen vor Verkehrslärm innerhalb des Sonstigen Sondergebietes (SO-

EH) sind bei Neu-, Um- und Ausbauten für die bauliche Anlage die festgesetzten Lärmpegelbereiche 
einzuhalten.   

 
6.2.2 Den genannten Lärmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven Schall-

schutz: Die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume müssen hinsichtlich der Schalldämmung nach 
Tabelle 7 der DIN 4109-11 „Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Juli 
2016, mindestsens folgenden Anforderungen genügen:  

 
Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“, Tabelle 
7 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 

Lärmpegelbereich  

Erforderliches gesamtes Bau-Schalldämm-Maß R' w,ges  der 
Außenbauteile von  

Büroräumen und Ähnliches in dB  

III 30 

IV 35 

V 40 

 
Die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion (Wand, Fenster, Rollladenkästen, 
Dach, Lüftungseinrichtungen) müssen den Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches genü-
gen. Der Nachweis der Anforderung ist im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des Verhält-
nisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie die Flächenanteile 
der Außenbauteile auf der Grundlage der DIN 4109-21 „Schallschutz im Hochbau Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“, Ausgabe Juli 2016, zu führen. 
 

6.2.3 Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnach-
weises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den 
passiven Schallschutz resultieren. 

 
7. GRÜNORDNUNG UND MAßNAHMEN UND NUTZUNGSREGELUNGEN ZUM SCHUTZ, ZUR 

PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCH AFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20  
BauGB, Nr. 25a BauGB und Nr. 25b BauGB, § 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB) 
 

7.1 Die zum Anpflanzen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu 
erhalten. Für die anzupflanzenden Einzelbäume sind heimische standortgerechte Laubbäume mit ei-
nem Stammumfang 16 bis 18 cm, 3 x verschult, zu verwenden. Die artspezifischen Abstandsbedin-
gungen sind einzuhalten. Bei Abgang vom Bäumen ist eine Neupflanzung vorzunehmen. Für die zum 
Anpflanzen als Einfriedung festgesetzten Flächen zur Zierower Landstraße sind heimische standort-
gerechte Gehölze zu verwenden. Die Höhe wird mit mindestens 0,70 m über dem Gelände festgesetzt. 

   
7.2 Die Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen (sowie von Gewässern), die mit heimischen standortgerechten Gehölzen 
bepflanzt sind, sind dauerhaft zu erhalten. In einem untergeordneten Teilbereich im Südosten der 
Lärmschutzanlage ist eine Stützwand zur Regelung der Geländeunterschiede zulässig.  

 
7.3 Als Maßnahme zum Artenschutz darf der Schnitt von Gehölzen gemäß § 39 Abs. 5 Nr.  2 des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum zwischen 01. Oktober und dem letzten Tag im 
Februar durchgeführt werden; in einem anderen Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zuläs-
sig. Ausnahmen können auf Antrag von der zuständigen Naturschutzbehörde zugelassen werden. 
 
 

II.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE ÄUßERE GESTAL TUNG  BAULICHER ANLAGEN 
  (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBauO M-V)  
 
 Auf die Vorgabe örtlicher Bauvorschriften wird für das Sondergebiet verzichtet. Ein markentypischer 

Werbepylon darf an der Zufahrt des Gebietes an der gekennzeichneten Stelle errichtet werden. 
 
 
III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 
1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE 
 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bau- und Kulturdenkmale sowie Boden-
denkmale bekannt.   
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des 
§ 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichti-
gen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des 
Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der 
Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 

 
 
IV. HINWEISE 

 
1. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des 
Bodens auftreten, ist die zuständige untere Bodenschutzbehörde zu informieren. Grundstücksbesitzer 
sind als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung des belasteten Bodenaushubs oder Bauabfalls verpflichtet. Sie unterliegen damit gleichzeitig der 
Anzeigepflicht. 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den Baustellen eine sach- 
und umweltgerechte Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen kann. 

 
2. BODENSCHUTZ 
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sowie die 
weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unver-
züglich zuständigen unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich 
für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadens-
gutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in Grundlage von § 2 des Gesetzes zum 
Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-
V] verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mit-
teilung zu machen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Ver-
schmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdich-
tung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 

 
3. MUNITIONSFUNDE 

 
Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden, ist aus Si-
cherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen 
und der Munitionsbergungsdienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nöti-
genfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuziehen. 

 

  
ZUR SATZUNG ÜBER DIE 5. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANE S NR. 32/93 der HANSESTADT  
WISMAR „WOHNGEBIET OSTSEEBLICK IN HINTER WENDORF“  
 
TEILBEREICH 1 (TB 1) - FÜR DAS SONDERGEBIET GROßFLÄ CHIGER EINZELHANDEL  
(EHEMALS M5-GEBIET)  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauG B) 

 
1.1. SONSTIGES SONDERGEBIET (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

 
1.1.1 Das Sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächigem Einzelhandel zur verbraucher-

nahen Grundversorgung der Bevölkerung. 
 

1.1.2 In dem Sonstigen Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel ist ein Discountmarkt mit einer Gesamt-
verkaufsfläche von 1.267 qm sowie Stellplätze nach § 12 BauNVO und Nebenanlagen nach § 14 
Abs.1 BauNVO zulässig. 

 
1.1.3 In dem Sonstigen Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel sind Garagen und überdachte Stellplätze 

nach § 12 BauNVO unzulässig. 
 
1.1.4 In dem Sonstigen Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel sind Wohnungen für Aufsichts- und Be-

reitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Betrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind sowie allgemeine Wohnnutzungen un-
zulässig (§ 1 Abs. 6 Ziff. 1 BauNVO).  

 
2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO i.V.m. § 9  Abs. 3 BauGB) 
 
2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
2.1.1 Die Traufhöhe (Festsetzung gilt auch für die Attika bei Gebäuden ohne Steildach) im Sonstigen Son-

dergebiet (SO-EH) wird festgesetzt als das Maß zwischen unterem Bezugspunkt (SO-EH) und dem 
Schnittpunkt der Außenseite der Außenwand an der Traufseite mit der Dachhaut. Bei Gebäuden mit 
Attika gilt die Traufhöhe als Oberkante der Attika. 
 

2.1.2 Die Firsthöhe im Sonstigen Sondergebiet (SO-EH) wird festgesetzt als das Maß zwischen unterem 
Bezugspunkt (SO-EH) und dem obersten Abschluss der Dachhaut (First), also dem Schnittpunkt der 
Dachaußenhautflächen. 

 
2.1.3 In dem Sonstigen Sondergebiet (SO-EH) sind Überschreitungen der zulässigen Höhe der baulichen 

Anlagen durch sonstige Aufbauten für haustechnische Anlagen auf dem Dach sind um bis zu 2,00 m 
Höhe und auf einer Fläche von max. 10 % des überbauten Grundstücksteils zulässig. 

 
2.1.4 Der obere Bezugspunkt des Werbepylons (OKmax) ist das Maß zwischen der Höhenlage des unteren 

Bezugspunktes und der Oberkante des Werbepylons. Die maximale Höhe des Werbepylons darf 7,00 
m nicht überschreiten. 
 

2.2 Höhenlage – Festsetzung der unteren Bezugspunkte 
2.2.1  Als unterer Bezugspunkt für die Höhenlage des Sonstigen Sondergebietes (SO-EH) gilt die Höhe von 

36,10 m DHHN 92. 
 
3. BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
  
3.1 Im Sonstigen Sondergebiet (SO-EH) gilt die abweichende Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäu-

delängen über 50,00 m mit seitlichem Grenzabstand zulässig sind. 
 

4. GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO un d § 23 Abs. 5 BauNVO)  

4.1 Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes (SO-EH) sind Stellplätze gemäß § 12 BauNVO nur innerhalb 
der dafür festgesetzten Flächen oder innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

 
5. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 

 
5.1 Auf der Fläche für Aufschüttungen (Lärmschutzwall) sind Auffüllungen bis max. 4,00 m über dem fest-

gesetzten Höhenbezugspunkt in Metern über DHHN 92 zulässig.  
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